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tersheimen oder Spitälern) stehen. Drei Theologinnen dozieren an den
Universitäten von Basel und Bern und eine im Ausland. Viele dieser
Frauen sind mit Theologen verheiratet und häufig stellvertretend tätig.

Die Kirchenbehörden: Synoden und Gemeindekirchenpflegen haben
besonders in der welschen Schweiz schon vor Jahrzehnten an die kirch-
lieh gesinnten Frauen appelliert, um sie zur Mitarbeit zu gewinnen. Als
erste ist die Eglise libre von Genf zu erwähnen, die bereits 1883 den
Frauen das aktive, 1909 das passive Stimm- und Wahlrecht erteilte. In
der deutschen Schweiz gingen Bern (1917), Baselstadt (1918) und Grau-
bänden (1918) voran. Heute sind aber auch ländliche Kantone wie Aar-
gau und Thurgau, Baselland, Schaffhausen und der protestantische Teil
Solothurns dazu übergegangen, den weiblichen Kirchgenossen das Wahl-
recht und die Wählbarkeit in die kirchlichen Behörden zuzugestehen. In
der kleinen jurassischen Gemeinde Courtelary wurde 1958 sogar eine
Frau zur Präsidentin des Kirchgemeinderates gewählt.

Durch diese neue verantwortungsvolle Mitarbeit haben die Frauen
ihre Kirche in ganz neuer Weise kennen gelernt, fühlen sich ihr und den
Gemeinden weit mehr verpflichtet, verstehen die Bedürfnisse und Anlie-
'gen der Kirche tiefer, vertreten die Anliegen der weiblichen Gemeinde-
glieder in der Behörde und bilden so das Bindeglied zwischen den Ein-
zelnen und der kirchlichen Leitung. Viele arbeiten nun in voller Verant-
wortung in kirchlichen Aufgaben bei der Jugend, in der Fürsorge, in der
Sonntagsschule und in christlichen Jungmädchengruppen, um nur diese
zu nennen.

„Es gibt so viel zu tun", äusserte sich eine Waadtländerin, „so viele
Menschen zu stützen, ihnen zu helfen; die Aufgabe der Kirche ist wirk-
lieh unerschöpflich. In diesen bedrohlichen Zeiten kommt es darauf an,
die Fackel der Liebe Christi hoch zu halten und nicht auslöschen zu
lassen". T.H.d.

Zürcherische Kirchengeselze
Die neuen zürcherischen Kirchengesetzvorlagen gelangen in die par-

lamentarische Beratung; die erste Sitzung findet Afowtag, 2V /«»««;
7065, 08.15 Uhr, im R«7/?/2w.v ZwrfcÄ statt.

CHRONIK Schweiz
Serw/zrnge«.- (BSF) Die akademische Regenz der Uni-

versität Basel hat auf den Antrag der Theologischen Fakultät Dr. Helene
JTerldie Venia docendi für praktische Theologie erteilt.

(BSF) Die K/rcAewiy der Evangelisch-refor-
mierten Landeskirche des Kantons Serw hat mit allen gegen 18 Stimmen
beschlossen, die ohne Einschränkung zum vollen zuzu-
lassen. Diese Abänderung der KirchenVerfassung muss 1963 noch von
den Stimmberechtigten sämtlicher reformierten Kirchengemeinden gut-
geheissen werden.
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